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EEG-Novelle: Keine Absenkung der Grundvergütung

Die Absenkung der Grundvergütung für Strom aus Biogasanlagen scheint vom Tisch zu sein. So jedenfalls äußerte sich Dr. Bernhard Dreher vom Bundesumweltministerium (BMU) auf der Biogastagung der Ländlichen Erwachsenenbildung in Niedersachsen (LEB), die Ende September in Nienburg stattfand. „Die Absenkung ist nicht mehr Stand der Diskussion. Sie spiegelt die aktuelle Situation nicht wieder“, sagte Dreher den etwa 120 Zuhörern.

 

Noch dieses Jahr will die Regierung ihren Entwurf zur Neufassung des EEG ins Parlament einbringen, bis Ende November/Anfang Dezember soll die Kabinettsentscheidung vorliegen. Um diesen Zeitplan einhalten zu können, müssten die Koalitionäre ihre Streitpunkte „innerhalb weniger Tage“ beilegen, so Dreher.  
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	Zukünftig wird es eine Liste der Gärsubstrate geben, für die der NawaRo-Bonus gewährt wird. Foto: Hollweg


Da die Novellierung des EEG zeitlich nun nicht mehr an die Verabschiedung des neuen Umweltgesetzbuches geknüpft sei, könnten die neuen Regelungen auch vor Anfang 2009 in Kraft treten. Dreher hielt den Termin Mitte 2008 für „ehrgeizig, aber nicht unwahrscheinlich“. Der Forderung des Biogasverbandes nach einem Vorschaltgesetz gab er dagegen nur wenig Aussicht auf Erfolg.

 

In seinen Ausführungen ging der Mann aus dem BMU auch auf andere Biogas betreffende Aspekte der EEG-Novelle ein. Dazu das wichtigste in Stichworten:

 

·        Die Einspeisevergütung für Strom aus Biomasse soll bei Neuanlagen statt um 1,5 % nur noch um 1 % pro Jahr sinken. Damit würde den gestiegenen Preisen für Material und Substrate Rechnung getragen, so der Referent. 

 

·        Auch im Bereich des NawaRo-Bonus werde es aller Voraussicht nach Kürzungen geben. Die bisher gezahlte Vergütung bezeichnete Dreher als „mehr als reichlich“. Die hohen Sätze hätten zur Sorglosigkeit bei der Erstellung der Anlagen und der Beschaffung der Gärsubstarte geführt.

 

·        Als sicher gilt laut Dreher, dass es zukünftig eine Liste der bonusfähigen Stoffe geben wird (Positiv/Negativ-Liste). In der Praxis bestehende Unklarheiten sollten damit beseitigt werden.

 

·        Angedacht wird auch, dass der Wechsel vom NawaRo-Betrieb zum Nicht-NawaRo-Betrieb und zurück ermöglicht werden soll.

 

·        Der KWK-Bonus soll nur dann gewährt werden, wenn die Wärme für Raumheizung, Warmwasserbereitung und Prozesswärme außerhalb der KWK-Anlage sinnvoll genutzt wird. Eine Scheinwärmenutzung - Dreher nannte in diesem Zusammenhang auch die Trocknung von Holz - solle zukünftig nicht mehr „vom Stromkunden bezahlt werden“.

 

·        Der Anspruch auf den KWK-Bonus soll für Altanlagen (Inbetriebnahme bis Ende 2003) bei Nachrüstung der Wärmenutzung erweitert werden. Dreher wies ausdrücklich darauf hin, dass der Bonus für Altanlagen, die bereits die Wärme nutzen, wohl nicht gewährt wird.

 

·        Beim Technologiebonus würden zurzeit zwei Änderungen diskutiert: Die Trockenfermentation soll nicht mehr bonusfähig sein („Damit wurde zuviel Schindluder betrieben“), dafür sollen Mikronetze gefördert werden. Über die Vergütung von Strom aus ORC-Anlagen werde noch intensiv beraten.

 

·        Dagegen steht wohl fest, dass Palmöl von der Vergütung ausgeschlossen wird, solange kein wirksames Zertifizierungssystem den nachhaltigen Anbau sichert. Überhaupt wird das Thema Nachhaltigkeit im novellierten EEG aller Voraussicht nach eine größere Rolle spielen: So soll eine Ermächtigungsgrundlage eingeführt werden, die den Erlass einer Verordnung mit Nachhaltigkeitsanforderungen ermöglicht.                   Ho

